
Gerd Denzel 
Die Ermittlungsverfahren gegen 
Richter und Staatsanwälte am 
Volksgerichtshof seit 1979 

J. Die Vorgeschichte: Das >Rehse- Urteil, 

Minde~tcns J2 000 Todesurteile fällte die deutsche J usriz. im Zeitraum von 1933 bis 
1945'. Allein ca. poo Hinrichtungen' verfügte jenes» Tcrrorinstrumem zur Durch­
sctzung nationalsozialistischer WiJlkürherrschaft.), der Volksgerichcshof. Doch, 
obwohl den .Dolch des Mörders unter der Robe des Juristen verborgen «\ wie das 

Nürnbcrger Juristenuneil bildhaft formulierte, wurde kein einziger NS-J urist des 
Volksgerichtshofs. der Sondergerichte oder sonstigen Gerichte der sogenannten 

ordentlichen Gerichtsbarkeit bzw. der Wehrmachtsgerichte von der bundesdeut­
schen Nachkriegsjustiz strafrechtlich mjt Erfolg zur Rechenschaft gezogen. Ledig­
lich zwei Strafverfahren gegen Berufsrichter wegen Verhängung von Todesun:eilen 
durch Standgerichte unter ihrem Vorsitz führten zu Verurteilungen in den Jahren 

1948 bl.w. 1950' . 

Der einzige Versuch, vor der Wiederaufnahme der EnTliulungen im Jahre 1979 den 
Volksgerichtshof auf die Anklagebank zu bringen, endete mit einem Freispruch. Im 
Strafverfahren gegen den Freisler-ßeisitzer Rehse, der als Rich[er nachweislich an 
23 r Todesurteilen mitgewirkt hatte und erstins[anzlich vom Landgericht Berlin am 
3.J uli r 9676 wegen Beihilfe zum Mord und Beihilfe zum versuchten Mord insgesamt 
zu fünf Jahren Zuchthaus verurteil[ wurde, stellte der BGH als Revisionsinstanz 

auch die ehemaligen Richter des Volksgerichtshofs unter das sog. Richterprivileg. 
Zur Begründung führte der BGH in seinem Uneil vom 30. April J96lF unrer 
Bezugnahme auf den w::ihrend der NS-Zeit formaliter nie ;l.ufgehobenen § 1 GVG 
(~Die richterliche Gewalt wird durch unabhiingige. nur dem Gesetz unterworfene 
Gerichte ausgeübr,,) aus, ein Richter des Volksgerichtshofs sei seiner rechtlichen 
Stellung nach, und diese -kann und konnte«. laut BGH, .. nicht durch irgendwelche 

tatsächlichen Verhältnisse .. . geänden: werden«, .bei der Abstimmung nach dem 
auch damals geltenden Gese[z unabhängig. gleichberechtigt, nur dem Gesetz unter­
worfen und seinem Gewissen veranrworrlich« gewesen. »Seine Pflicht forderte. 
allein der eigenen Rechlsüberzeugung zu folgcn .<,s 

, Vgl. Fnednch. Fre"pruch für die Naz,·JusllZ, '98), S. '3 . 
, So eme .uf den Bcnchlcn d"r Pri"derolen d« VGH ,n d3S Reoch.'m 'OL<'e,"um b~"crcnde Zu\ammenslfl­

lung. die d" J,hr '945 nlch, mehr b"TÜCkSOcllllg', v~1. Hillermc,cr. ·Im Namen des Deu,«hen Volhs~" 
Tode,une;l" des Volksgench"nofs, , 980, S. J). 

> So der Deul<cI,,· Bundesug '" ,<",er En[.$chh~ßung VOm 'S . 1.19g\, BT.PrOL, 10. W,hlpenode. S.8761 
,. V. m. ßT-D rs . 1012)68, S.l. 

i Zillen In' Ostendorf/,,, Veen. Das "Nürnbergtr Junsctnurteil., '98S. S. '40. 
S Vgl. Kramor, Di" Auf."beIllUlg de.< Fa""h JSm u$ durch die N,ch kncgsJusu l "' deI llundeSrt'publik 

Dcul<chl.,nd, on' f~ngmann/P"cd" Rechl, JUstiZ und Fasch ISmus. '9S4, S. 7S (?1. Anm. I). 
6 LG Berlin, ORiZ '967, S. 39off. 
7 BGH. N1\\1 '968, S. '139 f. 
8 F.bend" S. I HO. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-1-31 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:13:03. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1991-1-31


Der BGH wies die Sache an das Landgericht Berlin zurück, welches Rehse am 
6. De-z.ember J9689 freisprach . Über den Charakter des Volksgerichtshofs findet sich 
in den Urteilsgründen folgender 5at7-: » .•• nach der Rechtsprechung des Bundesgc­
riclltshofs ... handelt es sich bei dem Volksgerichtshof um cin unabhängiges, nur 
dem Gesetz unterworfenes Gericht im Sinne des § I Gerichtsverfassungsgesetz .« '0 

Bevor - auf die Revision der Staatsanwaltschaft hin - eine neuerliche hcichstrichtcrli­
ehe Entscheidung ergehen konnte, verstarb Rehse, so daß das Verfahren vom ßGH 
im September 1969 eingestellt wurde. 
Es folgte nach neunjähriger Vorarbeit die erstmalige, llicht zwingende Einstellung 
aller noch anhängigen Ermittlungsverfahren zu diesem Komplex. Danach kehrte für 
ein Intervall von acht Jahren, zu einer Zeit, als noch viele der ehemaligen Richter 
und Anklagevertreter ihren ungefährdeten Ruhestand verbrachten. völlige Ruhe ein. 

2 . In Kürze: Der Verlauf des Verfahrens (/979-J986)" 

Mit der Wiederaufnahme der Ermirtlungen - veranlaßr durch den d.1maligen 
Berliner Justizsenator Meyer (f.D.P.) auf Drängen Roben Kempners und einer 
durch die Ausstrahlung des "Holocaus( << -Films fur die Fragen der ,Bewältigung< der 
faschistischen Vergange.nheit sensibilisierten Öffentlichkeit - im Oktober '979, H 
Jahre nach Kriegsende, bot sich der bundesdeutschen Justiz quasi die letzte Mög­
lichkeit, den Beweis anzutreten, daß sie in der lage ist, verbrecherische Urreile von 
Kollegen zu ahnden. Ziel der Ermittlungen sollte es sein, aufgrund der Auswertung 
der vorhandenen Akten 

> ••• und - 50WCII es noch mehl geschehen ISt - durch Vernehmungen d er noch err<!lchb3ren 
ehemalis~n Bcru(snchl~r, latenbelsltur und Venrelcr der Obcrre lchsanw~hsch3il, die in den 
In BetT'2, ht kommenden VerhItren mitgewlrkl haben. erneut zu prüfen. ob der ehemalige 
Volksgenchtshof - wenn nicht gnmds:ilZlich. so doch Im konkreten Einzelfall, in dem noch 
solche Personen eXistie ren - nicht :ds un3bh:in giges. nur dem Gesetz. unterworfenes Gencht in] 
Sinne des § t GVG, nur In etnem Schemverfahren tätig ge,,'orden tSI. Sowett ditser Nachwets 
nicht gefühn werden kann, ist ~nhalld der be:!:cichneten U neile und der genannten Verneh­
mungen zu prufen, ob - 'luch in subjektiver HinSicht - Rechtsbeugung und d~mll Mord 
nachweisbar ISt • . " 

Das Ergebnis ist bekannc Nach sieben Jahren, irn September 1986, stellte die 
Sta.ltsanwaltsehaft bei dem Landgericht Berlin die strafrechtlichen Ennittlungen ein, 
ohne daß auch nur ein ehem31iger Angehöriger des Volksgerichtshofs rechtskräftig 
verurteilt worden ist. 
lediglich in einem Fall, knapp fünf Jahre nach Beginn der Ermittlungen und ein 
halbes Jahrhunden nach Gründung des VoJksgerichtshofs, erhob die Staatsanwalt­
schaft Anklage gegen einen der damaligen Richter, den 82jährigen Dr. Reimers, der 
an '22 Todesurteilen des Volksgerichtshofs beteiligt war. Dr. Reimers war bis zu 
seiner Pensionierung unbehelligt als Landgerichtsra[ in Ravensburg lätig gewesen. l) 

Wenn überhaupt- Dr. Reimers h:II:1:e vorsorglich schon einm:ll ein Attest über seine 
Verhandlungsunfähigkeit vorgelegt q 

- so war mit der Eröffnung des Hauptverfah-

, Das Urteil "I voll,t:indig ,bgcdruckl be" rro~drt ch (rn , 1), S.46j Ir. 
J 0 Ebenda, S. 47 S. 
11 Vgl. elnu (ur den Zen,"u", von 197~'98J ' "on I'cldm.,nn, Di,· Au ,elnlndcrscl~ung um ells Erm>r<-

lungs"cri.-thren gegen Richter und SU~":U1w:il,c,m VolksgcrlchLShof. ,n : KJ 19S1, S. )0611. 
11 Zillert on, Jahmz/Kähno, Der Volksgcnchlshof, 1986. S, )8 . 
1) Vgl. Strotm"nn, Sp'tC Sühne - doch Jtl"-! Zu <p;t . on, , DI< Z,'u., \'oon \4 . 9. 1984 . 
'4 Vgl. . Frankfurter Rundschau· "am 14 . 9,1984 . .. Erstmals Ank);rge g<gen RiclHcr dc's Volksgencl1lShofs 

erhoben .. . 
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rens für Anfang 19S5 gerechnet worden . q Bevor es jedoch dazu kommen konnte, 
beging Dr. Re.imers Selbstmord. Eine weitere, von der Staatsanwaltsch;dr ins Auge 

gefaßte Anklageerhebung gegen einen ehemaligen Anklagevertreter am Volbge­
richtshof scheitene wegen dessen dauernder Verhandlungsunfähigkeit. [6 

Der damalige Justizsenator Scholz (eDU) bezeichnete es an läßlich der Bekannrgabe 
der Einstellung der Ermittlungen als unbefriedigend, daß »IrotZ umfangreicher 
Bemühungen ... niemand rechtskräftig verurteilt worden~ ist,'7 werrete es aber als 
Erfolg, daß der Nachweis gcfühn werden konnte, daß der Volksgericlushof zumin­

desl für die Zeit der Präsidcnrschaft Freislers VOll 1942 bis 1945 kein unabhängiges 
Gerichl, ~sondcrn ein Instrument schlimmsten Terrors war«.'S 
In der Presse wurde nahezu einhellig die Auffassung vertreten, die Tatsache, daß es 

trotz jahrzehntelanger Ermittlungen LU keiner einzigen rechtskräftigen Verurteilung 

eines ehemaligen Angehörigen des Volksgerichtshofs gekommen sei, stelle eines der 

beschämendsten Kapitel der deutschen Nachkriegs- und Justizgeschichte dar. Da­
für, daß die Verbrechen des Volksgerichtshof ungesühnt blieben, wurdcn die 
bundesdeutschen Jus 1 i z juristen veran twortl ich gemacht. Diese seien zur Selbslrei ni­

gung unfähig gewesen . "Um die Robe sauberzuhalten,. , schrieb die »Frankfuner 
Rundschau«, ~wurden Ermittlungen verzögert. unterbrochen, erst auf Ermahnung 

(durch den ehemaligen Nürnberger Ankläger Kempner) wiederaufgenommen. 
schließlich eingestellt« ." Gleichzeilig wurdc jedoch betOnt, daß der Staatsanwalt­

schaft in der nun abgeschlossenen Phase der Ermittlungen ab 1979 keine Vorwürfe 
gemacht werden könnten, da die Versäumnisse und Verfehlungen aus der Vergan­
genheit stammten. ,a 

Was die Bewertung der Phase ab 1979 anbetrifft. vermag der Autor dieses Beitrages 
sie nicht zu teilen. Auch in der staatsanwaltschaftlichen Ermitdungsdtigkcit ab 1979 

wurden schwerwiegende Fehler begangen. Um welche Fehler es sich dabei handelt 

und worauf sie beruhen, soll im folgenden anhand der Argumente, die von Kritikern 
der Erminlungstätigkcit vorgebracht wurden, soweit vorhanden, anhand der Replik 
der Staatsanwaltschaft näher erlauten werden . 

J. Gründe für das Scheitern der staatsanwaltschaJtlichen Bemühungen 

Ausgangspunkt einer zentralen Kritik an der Ermittlungstiitigkeit der Staatsanwalt­
sch:tft ist die Revisionsbegründung gegen das freisprechende ,Rehse·Uncil( aus dem 
Jahre 1969. LI Dorr harre die Staatsanwaltschaft dem Volksgerichtshof - erstmals -
die Eigenschaft eines >ordentlichen Gerichts< generell, d. h. von Anfang 3n, abge­
sprochen!' Sie vertrat darin die Auffassung, daß der bei den Rchse vorgeworfenen 
Todesurteilen fcstgcslcllte Verstoß gegen das Verbot übermäßig hanen und grlusa­
men Strafens einen krassen Rechtsbruch darstelle, der seinen» Ursprung _ .. in dem 
Bestreben des Volksgerichtshofs (habe), den wirklichen oder vermeintlichen Gcsin-

Ij Vgl. .Fr:tnkfuner Rundseh,,, . vom 7. 1 I. 1984, ··R'·lmtrs n.hm SIch das Leben • . 
16 Vgl. JAhnL</K,nn~ (Fn. )~). S.~5. 
17 Schol •. Vorwort, m: J.hn[L/K.hn. (Fn. 1». 

18 Zill en In' .Der T.1ges.sp>egrl. vom 12. 10. '986 , ,.Vcrbrechen des .volk$gcrlch,sho(c$' bleiben ung.· 
sühnt .... 

'9 Vgl. .Fr.nkfuncr Rund sch.u - vom u. 10. ,,86 •• Pelnliches Kop"cI<, S. J. 
10 Vgl. .. Süddeutsch. ultung < vom 1).116. '986 •• Die Opfer bleiben ungt<ühnt •• S. J; Strotmann, Im 

Namen der GerechllghJl. In : . D,e Zell- "Om ) I. '0. '986. 
11 Az. J P (K) Kl )/67 (unv,roffentlicht). 
11 Ebenda. S.7. 

JJ 
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J4 nungsgegner mit justizförmigen Mitteln zu vernich(en ~ !) Aufgrund dieser Revi­

sionsschrift, die Justizsenaror Scholz einmal als das ~justizpolitisch grandioseste 

Dokument. das er als J Llrist jemals gelesen habe«':< bel.eichnet haue, so der 
Vorwurf, seien weitere. langwierige und flächendeckende Ermittlungen in der Frage 
,volksgerichtshof - Gerichtsqualität ja oder nein< obsolet gewesen. Die Staatsan­
walc..schaf( hielt dem entgegen, daß allein umfassend geführte Ermittlungen die 

Gewähr geboten häuen, die zu erwartende Einlassung der Angeschuldigten widerle­
gen zu konnen, sie hätren die Todesstrafe nicht beantragt oder nicht für sie 
gestimmt. Prominente Untermitzung in ihrer diesbezüglichen Auffassung fand die 
St.:uISJnwalcsch"ft bei dem langjährigen Leiter der Zentralen Stelle, RückerI, der zu 
bedenken gab : 

. Die den Gegenstand der Verfahren bildenden Uncilc sind 10 keinem F:tlJ VOll einem RIChter 
allein, !iondem von e,nem mindestens JUS drei R,clnern beslehenden GremIum auf Grund 
einer hinter verschlossenen Türen erfolgten Abslimmung ergans~n. Jeder ln dieser Abslim­
mung beteiligte Richlcr kann nur dann wegen Mordcs verurteilt werdcn. wenn ihm nachw­
weisen ist, daß er dam~ls durch seine Sllmmabgabe zum Nachteil des Angeklaglcn zum 
ZUSlJndekommcn eines ungerechlen Unei.!s beigelragen hanc. Ein solcher Nachweis dürfte '" 
der Praxis Im Hinblick auf den auch hier n,chl z.u umgehenden Grundslll. vln dubio pro reo~ 
in vIelen Fällen wohl nur noch durch cln Gesl~ndnis zu führen sein .• " 

Diese Auffassung ist jedoch aus mehreren Gründen nicht zwingend. Ers(ens muß, 

laut Bundcsverwaltungsgerichl. das Talgericht die Überzeugung, daß der angeklagte 
ehemalige Richter in den beucHenden Fällen für die Todessrrafe gestimmt hat, 

H n IChl notwend igerv.tcise durch die Aufklärung der Vorg~nge be, der Bcrat ung ... gewonnen; 
es kann sIe aus aIldcren UmSI.inJcn (Hilfsa~achen) herleiten, die Jls Bcweisan2eichen (ür die 
Zustimmung GeWIcht haben. DJ(ür konnen u. a. on BelTlchr kommen die MitWirkung des 
Betro{{enen an mehreren anstößigen UneiJcn, die Einberufung zum VolksgcTlehtshol nach 
vorhcTlger Täugkeit bei Sondergenchten, längere Dienstletstung und Bewährung beim Volks­
gerichtshof. Unler).assung eines zumutbuen Versuchs, sich der (weileren) Dienstlelslung beim 
Volksgerichtshof zu cntzichen.~'· 

Zweitens lassen oft 

.die Diktion und d,e ein Menschenleben zum wen losen GUI degradierende Küne der Na7-l­
UneiJe erkennen, wie die Rielller {örmlich beseelt waTen, ihre Opfer auf den Schaloll zu 
bringen. Die knappe Begründung gerade elOcr harten Slrafe ist das Indiz eines cinmüligen 
Gerichts.«" 

Und drittens darf nicht vergessen werden, daß oft für die Ermittlungen die Gnaden­
und Vollstreckungsumerlagen der NS-J ustiz zur Verfügung's stehen. Sollte aus 

diesen ersichtlich hervorgehen, daß der angeklagte ehemalige Richter die VoHstrek­
kung eines Todesurteils befürwortete, so dürfte es ihm kaum gelingen, das Tat­

gericht davon zu überzeugen, daß er zuvor gegen diese Entscheidung gestimmt 
habc!9 

[m Falle ehemaliger Anklagevenreter am Volksgerichcshof ist der Nachweis, die 

Todesstrafe beantragt z.u haben, leichter zu führen, da dieser Personengruppe der 
>fluchtpunkt Beratungsgeheimnis< verstellt ist. Auch eine Berufung auf die Wei­

sungsgebundenheit des Staatsanwalts fruchtet meist nicht, da sich z. B. aus vielen 

'} Ebmda. S. 7. 
14 Vg1. Abgeordnetcnh,us von Bcrlm. 9. WwJpcr1odt, Stenogr.ph"ch.r D,ens" rnh.lt;protokoll . Rtch,s· 

ausschuß. J,. Sin:.unJ; vorn l.7 1.1,8,3. S_ 10 _ 

I! Vgl. Ruchrl, NS-Verbrechen vor Gefleht , '981, $ . .\06. 
,6 BVerwG, Unei/ vom .6. I. (96). 'n: OR,Z '968, S. lO (11). 
'7 Vgl. \'(Ii.land,. Bcsondi'rhcn en der Strafverfahren 2.Ur Ahndung VOn N,z,·Jusll2.verbrcchcn, In : Neue 

JUSIlZ '984. S. p (j)), 
18 Ebenda. 
' 9 Ebrnd,. 
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Hand- oder Aufsiehesakten entnehmen läßt. daß Staatsanwälte die TodesSlrafe 

anregten und sich entsprechende Strafamr.ige bestätigen ließen.)O 

Auch bei der richterlichen Würdigung des Verhaltens ehemaliger Richler spielt die 

Talsache der Mitwirkung an einer Vie!~ahl von Todesurteilen die Rolle eines 

entscheidenden Indizes für die Annahme, der Richter habe für die Todesstrafe 

gestimmt. Anläßlich der Anklageerhebung gegen Dr. Reimers venr:lt Justizsprecher 

Kähne die Auffassung, daß die Behaupwng, gegen die Verurteilung "-Um Tode 

votiert zu haben. an Gbubwürdigkeit verliere. "wenn man siehe, an wie vielen 

Urteilen ein Beschuldigter mitgewirkt hat und wie viele Todesurteile dies W3-

rente}1 

Die juristische Hürde. den Nachweis führen zu müssen, d;!ß ein ehemaliger Richter 

für die Todesstrafe gestimmt hat, kann also insbesondere dann überwunden werden, 

wenn dem Beschuldigten eine Beteiligung an einer Vielzahl von Todesurteilen 
nachgewiesen werden kann. Insofern ist die Auffassung der Staatsanwaltschaft, im 

Falle Dr. Reimers. der nachweislich an 121 Todesurteilen beteiligt war. habe es 
umfassend geführter Ermittlungen bedurft, um den gewünschten Nachweis erbrin­

gen zu können, nicht unbedingt verständlich. Aber selbst wenn man sich der 

Auffassung der Staatsanwalrschaft anschließt. ist nicht ohne weiteres nachvoIl7_ieh­

bar, daß diese umfassenden Erminlungcn einen Zeitraum von fünf Jahren in 

Anspruch gel\ommen haben sollen . 

Die lange Zeitspanne zwischen dem Beginn der Ernlietlungcn und der Anklageerhe­

bung im Falle Dr. Reimers wird erst dann erklärbar, wenn man sich einem weileren 

zentralen Kritikpunkt an der EnnittlungstJtigkeit zuwendel. Die Staatsanwaltschaft 
mulhe sich wiederholt den Vorw ud gefallen lassen, dadurch, daß sie nicht emmal in 

einigen krassen Fällen für eine umgehende Anklageerhebung Sorge getragen habe, 

sondern auf einen Abschluß der Ermittlungen im Jahr 198\ hingearbeitet habe, sei 

faktisch eine gesetzwidrige Amnestie herbeigeführt worden. Es gehl also um das 

prozessuale Problem, ob es - im Hinblick auf eine lange Verfahrensdauer - geboten 

erscheint. gegen den einen oder anderen Beschuldigten schnell eine Erfolg verspre­

chende Anklage :zu erheben, oder ob versucht werden sollte, den gesamten Verbre­

chcnskomplex Volksgerichrshof mit eincr Vielzahl von Beschuldigten en gros 

aufzuklären . 

Auch in dieser streitbefangenen Frage soll hier Rückerl konsultiert werden. Er 

äußert sich folgendermaßen : 

-Mchrbch schon wurde ~uch von erfahrelJen Schw"rgerichtsvorsit~enden als eine Art Patent­
lösung die Au(ceilung eines größeren T~tkomplexes In m~hrere Einzelverfahren empfohlen . 
Dies mag gclegendich zweckmäßig sein. Meisl müßte Jber eme solche Aufreilung zur Folge 
haben, daß sich in Anbetra.cht der strengen ZuständigkeitsTcgcln der Str~(prozeßordnung 
verschiedene Gefichte:U\ verschIedenen Orten mll eInem im Grunde genommen einheitlichen 
und zusammenhängenden S3chkomp lex befassen müssen; die oft schon sehr bet~gten Zeugen 
müßten zum gleichen Sachvcrluh zu verschiedenen Zelten I'or verschiedenen Gerichten 
aussagen und zu diesem Zweck oft von weil her anretsen . Dies erscheint flicht nur aus 
prozeIlökonomischen Gründen unv~nretbar. Abgesehen von der zu bcfurdllenden AU$sage­
müdigkeit der Zeugen würde vor allem auch die W3hrhellsfindung dadurch erschwert werden, 
daß die Angeklagten in verschiedenen Verf:lhren versuchen könnten. sich gegenein:mder 
auszuspielen ." )' 

Für den Verbrechenskomplex des Volksgerichtshofs ,re((cn die von Rückerl vorge­

brachten Einwände gegen eine Auf teilung in mehrere Einzelverfahren nicht zu. Die 

30 Eb"nd,. 
)' Vgl. . Frlnkfurler Rundsch3u·' vom I~. 9. 1984 •• Erstmals Ankhg" g'"K"n fuchler des Volksgtnchtshofs 

erhoben •. 
)l Ruckerl (Fn . '1). S. 168. 

35 
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J6 ausschließliche Zuständigkeil für alle Verfahren gegen ehemalige Angehörige des 

Volksgerichtshofs liegt seit 1965 bei der Staatsanwal(schaft bei dem Landgericht 

Berlin. JJ Zeugen spielen in diesem verfahren eine untergeordnete Rolle, da alle 
Talen urkundlich belegt sind . Die Gefahr, daß sich die Angeklag(en in verschiede­

nen Verfahren gegeneinander ausspielen könnten. beslehl ebenfalls nicht. 

Für eine Auf teilung hingegen sprach das hohe Alter der Beschuldig(en. Das 

Damoklesschwert der drohenden dauernden Verhandlungsunfähigkei( trieb zur 

Eile. Schließlich gehörten die Beschuldigten allesamt Jahrgängen an, die in keiner 
bundesdeutschen Strafanstal( anzutreffen sind. Dabei Ist auch zu berlicksichtigen, 

daß sich bei der Aufklärung eines gesamten TatkomplelCes neben dem Ermit!lungs­

verfahren auch die Dauer der H:l.uptverhandlung in die Länge ziehl, weiterhin, wie" 

die Erfahrung aus vielen NS-Prozessen lehn, daß die Verteidigungsstrategie der 

Angeklagten in erster Linie auf Zeitgewinn abziel!, um so der krankheitsbedingten 
Verhandlungsunfähigkeit näher zu kommen)4 Die statistischen Angaben, nach 

denen cs der Staatsanwaltschaft einzig gelang, Dr. Reimers anzuklagen, eine weitere 
beabsichtigte Anklageerhebung wegen dauernder Verhandlllngsunfähigkeit nicht 

mehr erfolgen konnte, im Verlaufe des Ermittlungsverfahrens 27 Beschuldigte 
verstarben und d.ls Verfahren gegen 29 Beschuldigte wegen deren dauernder Ver­

handlungsunfähigkeit einzustellen war, sprechen eine deutliche Sprache , Die Ent­

scheidung der Staatsanwaltschaft gegen eine A uftcilung des Tatkomplexes in meh­

rere: Einzelverfahren war falsch, weshalb der Vorwurf, de facco eine Amnestie 

herbeigeführt zu haben, nicht von der Hand zu weisen ist. Die altersbedingte 

Ausdünnung potentieller Angeklagter geriet völlig aus dem Blickfeld der Ermiu­

lungsbehörde. Dies läßt sich darall ablesen, daß ersr nach dreijährigen Ermjtdungen 

die ersten bei den Beschuldigten vernommen wurden. 
Der entscheidende Grund, weshalb die Ermittlungen nicht zügig vorankamen, ist 

darin zu sehen, daß die Staatsanwaltschaft dem Volksgerichtshof auch für die Ära 

Freisler die Qualität eines Organs der Rechtspflege zubilligte, welches in der Lagt: 

war, Recht zu sprechen . Ausgehend von dieser Prämisse wurde dann immanent die 

Rechtsanwendung, und zwar unter dem »Hauptgesichtspunkt" der unrichtigen 
Anwendung "formell und materiell gültigen Gesetzes«,lI im Einzelfall überprüft. 

Zu diesem Zwecke beschaff tC sich die S[~als~nwaltschaft alle verfügbaren Urteile 

des Volksgerichtshofs - zuletzt belief sich ihr Bestand auf 2648 der mindestens 7°10 

Urtcile - samt weileren Unterlagen wie Anklageschriften, Haupt\'crhandlungspro­

tokoHen, H andak ten -Term insvenncrken, G nad en · und Vollstreckungsunterlagen ,)6 

um sie sämdich auf ihre )objektive Redmwidrigkeit, hin 7.U untersuchen . FriedrichJ 7 

spricht in diesem Zusammenhang davon, die Sta:l.tsanwaltschaft habe »das größte je 

dagewesene geschichtliche Forschungsprogramm ins Leben« gerufen. Diese um­

fangreichen Erforschungeo wurden wohl mir der Intention geführt, aufgrund 

evcntUell nachweisbarer .objektiver Rechr.swid li gke.il< einer Vielzahl einzelner 

Todesurteile Rückschlüsse auf die Gerichtsqualität des Volksgerichlshofs ziehen zu 
können . Denn daß es gelingen könme, zumal nach so langer Zeit, einzelnen 

ehemaligen Angehörigen des Volksgerichlshofs, neben der .objektiven Recheswi­

drigkeit, des Richtcrspruchs gegebenenfalls auch den Vorsat:!. der Rechtsbeugung 

nachzuweisen, hielc die Scaatsanwaltschaft für ausgeschlossen)8 Dafür häue es -

JJ vgJ. Jahn':dKähnc (rn. 11). s. '5 · 
H Vgl. Rucker! (Fn, 1 s), S, .69 f. 
H So 5"'\.:5'0'.,,11 Joh",:/: In d., Rt.:hl$,usschußSlt,-ung cle., Abgeordnctenh,u,., von llcrlin >m 17· I. I?SJ. 
J6 Vgl.]Jhnlz/ K;hne (Fn . u), S . ~} .. 
J7 Vgl. Fnednch (Fn . ,). S,491. 
J8 Vgl. J.hl1l z1K3hne (fn. 1.).5.10. 
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infolge des sog. Richterprivilegs - schon eines Beschuldigten bedurft, der sich 

dahingehend oHenban hällc. er habe »mir Willen und Bewußtsein rechtliche 

Bestimmungen angewandt und Strafen verhängt. von deren Rechrswidrigkeit cr 

damals üb<.>rzeugt war" .)? 

Wie lautet nun das konkrete Ergebnis dieser umfassenden Ermitrlungstätigkeit? 

Knapp drei Jahre brauchte die Staatsanwaltschaft, um z.u der Erkenntnis zu gelan­

gen, daß der Volksgerichrshof zummde>t ab Augu~t t942 keine Gerichtsqualirät 

aufzuweisen haue. Eine Erkenntnis, die nirgendwo - sicht man einmal von dem 

freisprechenden Rehse-Urteil des bndgerichts Berlin ab - bestritten wird. Eine 

dieser Erkenntnis folgende alsbaldige Anklageerhebung im Falle Dr. Reimers war 

dennoch unmöglich, da die Staatsanwaltschaft sich ja entschlossen holete, den 

ges~nltcn Verbrechenskomplex auf einmal abzuhandeln. 

Was steckt nun hinter dem Wörtchen -zumindest . ? 

Die Antwort lautet: Nichcs und doch sehr viel. Nieh(s deshalb, weil die Staatsan­

waltschaft die Auffassung venritt, daß der Volksgerichtshof lediglLch ab August 

J942 ein Scheingericht war. Für den Zeitraum bis zur Übernahme der Präsident­

schaft durch Freisler billigt die Staatsanwaltschaft - und darum sehr viel - dem 

Volksgerichtshof Gerichtsqualität zu. Ware der Volksgerichlshof nämlich nach 

Aufhssung der Staatsanwaltschaft niemals ein ordentliches Gericht gewesen, so 

hälte dieser auch nicht Recht sprechen können. Gegen insgesamt neun Beschuldigte 

:lber wurde das Verf:lhren eingestellt, da ihnen ~lteinc Beteiligung an rechtswldngen 
Todesurteilen nachzuweisen W:lf« . 10 Schon in der Rechtsausschußsitzung des Abge­

ordnetenhauses im Januar [983 hatte Staatsanwalt J ahmz berichtet, ~im Falle eines 

beschuldigten ehemaligen Anklagevcrtrners, der an eInem Todesurteil des Volksgc­

richrshof wegen Landesverrats beteiligt gewesen sei, habe sich dessen Rcchrswidrig­

keit nicht fcsts!e1len lassen~.'J so daß das Ermittlungsverfahren einzustellen war. 

Dies bedeutet - wenn mall. wie die Staatsanw~ltschaft. richtigerweise davon aus­

geht, daß der Nachweis einer Rechtsbeugung im Einzelfall nicht mehr erbracht 

werden kann -, daß alle ehemolligen Angehörigen des Volksgerichtshofs, die don 

vor August 19.41 tätig waren, gleich ob sie verhandlungsfähig waren oder nicht. in 

jedem Fall ihrer strafrechtlichen Verantwortung entgangen wären. Wäre Dr. Rei­

mers also nicht von Mai [943 bis Januar 1945 am Volksgerichtshof als Richter tätig 

gewesen, sondern vor August 1942, so wäre es nicht zur Anklageerhebung gegen ihn 

gekommen. Die Entschließung des Deutschen Bundestages vom 15 . Jalll1ar 1985. die 

zu einer generellen Nichtigkeit der Entscheidungen des Volksgerichrshofs komnJl. 

vermochte die Staatsanwaltschaft also nicht n.lchzuvollziehen. 

Wie isr nun die Auffassung der Staatsanwaltschaft, den Volksgerichtshof lediglich in 

der Ära Freisler als Scheingericht ~nzuschen, zu bewerten? Diese Einschätzung 

basiert einerseits auf der Auswertung der Methoden der Rechtsanwendung und der 

Sanktionspraxis; andererseits finden auch die polirische Zielsetzung des Volksge­

richtshofs und der Verfahrensablauf Berücksichtigung. Insofern muß d~s Ergebnis 

überraschen . Mag eitle isolierte Betrachtung der Gesetzesanwendung, insbesondere 

der Eskalation auf der Sankt(OIlSseite - während bis 1941 in weniger als 5% der Fälle 

die TodesSlrafe verhängt wurde, lag der Anteil der Todesurteile für die Jahre! 942 

bis 1944 bei fast 50%" - den Schluß rechtfertigen, das Sondergericht habe als 

)9 V~I. Frankcnbcrg/Müllcr. Jum",eh< Ver;:afl~enhtllsbcw ii llLg ll n g - Der Volksgcnchlshof "orm ßGH . 
In : KJ ,?8). S. 14\ (ISS) . 

40 Vgl. J.hnlz/ Kähne. , .• . 0 .. S. 44' Heryorhcbung d"reh den Verl'''<r. 
41 Vgl. Abgeordnetenhaus von Berlin. 9. Wahlperiode. S"'nogrophlschcr DltnSI, [nhll"prOl()koll. R.echts­

>u."chuß, '9. Sil7.Un~ Von) '7. I. t98J. S.6. 
4' Vgl. W.gn<r. Der Volk'gcn"Hshof IITI n'I>on,lso<>,listl>c),cn 5"". '97i, S. S)8 und An!. J.h S. 9~5 ff. 

J7 
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»Terrorinstrument ~ur Vernichtung politischer Gegner (ge)endet«,'J so weist bereits 

die Einbeziehung der Entstehungsgeschichte und der politischen Zielsetzung des 

Volksgcrichlshofs den Weg zur >Einheitslösung<, also der Auffassung. die ihm von 

Anf~ng an die Gerichtseigenschaft abspricht. H Nicht zufällig verdankt der Volksge­
riclllshof seine Gründung dem Reichstagsbrand-Pro7..eß. Sein aus ihrer Sicht unbe­

friedigender Ausgang veranlaßte die NS-Führung. die Gerichtsbarkeit entsprechend 
ihrer auf dem Führerwillen basierenden. die Gewaltenteilung ablehnender) Rechts­

auffassung um:wbilden . Die parteiamdiche Stellungnahme der NSDAP zum Uneil 

des Reichsgerichts offen ban dies in aller Deutlichkeit, wenn es dore heißt: 

"So ist gerade dieses Urteil ein Fchillnei\, d~s mehr vIelleIcht als Jedes andere die Notwendig­
keit eIner grundlegenden Reform unseres RcchLSlebens, das sIch vielfach noch In den Gleisen 
überwllndellen, volksfremden liberaJi:>lischen Denkens bewegt, mir aller Deullichkeit erweisr 

llnd s'e dem Volke vor Augen führ!.-" 

Die Schaffung des Volksgerichtshof war ein politischer Akt mir der Zielsecwng der 

Vernichtung des Widerstandes, oder wie es Reichsanwalt Parrisius ! 9 38 in einer 

Festrede 50 treffend fonnulierre: Seine Aufgabe sei es nicht. "Recht zu sprechen«. 
sondern ~die Gegner des Nalionalso~ialismus zu vernichten".<6 

Auch ein Blick auf den Verfahrensablauf rechtfertigt die pauschale Verneinung der 

Gerichtsqualität des Volksgerichtshofs ohne eine 7..eidiche Differenzierung. Für das 

Verfahren waren i'.Waf grundsätzlich die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgeset­

zes und der Strafprozeßordnung anzuwenden. Der VolksgerichtShof war jedoch 

von Anfang an. ebenso wie die Sondergerichte, vom Zwang wr richterlichen 
Voruntersuchung befreiLu Der Beschluß über die Eröffnung des Hauptverfahrens 

wurde ebenfalls beseitigt. ,8 Die Wahl des Verteidigers bedurfte der Genehmigung 

durch den Vorsitzenden des Gerichrs.<9 und diese konnte jederzeit entzogen wer­

den. jO "'enn die Art der Verhandlungsführung das Mißfallen des Gerichts erregte. 

Damit so)]te gewahrlt>iscet werden. daß nur noch regimetreue, in diesem Sinne 

p:meiliche Verteidiger am Verfahren (eillllhmen bzw. daß eine ungehinderte Tätig­

keil der Verreidigung unmöglich wurde. In welchem Maße dieses Ansinnen Realitär 

wurde, wird am Beispiel der Verteidiger der A ttemäter des 10. Juli J 944 deutlich, die 

sich vor dem Volksgerichtshof dafür entschuldigten, daß sie diese" VoJksverräter" 
zu verteidigen hätten; a.nschließend beantragten sie die Todesstrafe fur ihre .Man­

danten<. P Gegen seine Emscheidungen war kein Rechtsmittel zulässig;P er urteilte 

zunächst in erster und let2ICr Instanz. Dies ändene sich jedoch mit der Einführung 

des sog. außerordentlichen Einspruchs im Jahre 1939. u Mit ihm konnten rechtskräf­

tige Urteile des Volksgerichcshofs ausnahmsweise angefochten werden. allerdings 

nicht vom Angeklagten. sondern vom Oberreichsanwalt. In diesem Verfahren war 

das Gericht an irgendwelche Verfahrensvorschriften nicht mehr gebunden. '4 Auch 

43 So Rüpmg, -Slr'og, ,ber gerecht. Sehulz der S'>-1uslChcrhw durch den Volk;gerlchuhof., In : JZ '984. 
$. S 'l (810); RÜplOS' ,,·mpm,cher. A nutz b.schMnk. 'jel, lll{ gen ... diese zwe, GeSichtspunkte. 

44 Dies< A ulfassung v<rtfM.n u.'. Sonnen, Str.fgc"ch<sb.rkelt - U nrechr.uruile ah Regel oder Aus· 
n.hme?, m: Rcifncr/Sonncn, St,.{ju,uz und PolizeI Im Drillen Rtlch, ,,84, S.~ I (ü); Meycr, NACh­
won: Flir ,mmer ehrlos'. 'n : Hillcrmclcr (Fn .• ). S.I'\ (119); W,sscrmlnn, Wo Buße nOI .. t. wurde 
nach Entl:""ung gemchl, In: Recht und Polilik '983. S.) (6); Gribbohm. Der Volksgmchuhof. In: JuS 

1969, S. sr (1 6). 
41 JUriStISche Wochenschrih 19)4, S. '4· 
46 Ziuen .n: Schorn. Der Richtu tm Dnne" R~ICh, Geschlch,e und Dokumen,., '919. S. 71· 
~7 An.IV §41 des Gesetze, vom '4.4.1914 (RGB!. 19H I, S·HI). 
48 tbenda, An.1 V § s. 
-19 Eb<nda, An.IV § ) S. I. 
SO Eb<nd., Art . IV § ) S.l. 
51 Vgl. Reifnu, Freie Advobtur <KIer DlCnSI am Rechl, In: Fangmann/Pac<:h, (Fn. 5). s. 49· 
s> An.1lI § 1 (J des G"'<'I~C' vom 14· 4· '9)4· 
IJ GeselL vom t6.'). '939 (RGBI. '9)9 I, S. 184 1). 
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dem Verfahrensg:mg nach muß also den Verfahren des Volksgerichtshofs von 
Anfang an, und nicht erst, wie die Staatsanwaltschaft unter Hinweis auf die sog. 
Nacht- und Nebelverfahren meint , ab August 1941 die Justizförmigkeit abgespro­

chen werden. 
Einen weiteren Hinweis auf seine Funktion - die Liquidiemng der politischen 
Gegner des NS-Rcgimes - gibt die Besetzung des Gerichts. Von Anfang an waren 
seine Senate in der Hauptverhandlung mit fünf Ricluern besetzt, von denen nur der 
Vorsitzende und ein weiteres Mitglied die Befähigung zum Richteramt besitzen 
mußten. lI Die drei Laienrichter hatten also zahlenmäßig das Übergewicht. Diese 
kamen aus der Wehrmacht, der Polizei und größtenteils aus der NSDAP und deren 

GliederungenY Diese Auslese, die in bewußtem Gegensatz zur üblichen Laienrich­

terwahl unter Mitwirkung des Loses stand ,S7 sicherte den bestimlllenden Einfluß der 

Partei , so daß auch in dieser Hinsicht nicht von einer Unabhängigkeit des Gerichts 
gesprochen werden kann . 
Vergegenwärtigt man sich dann noch, daß aufgrund der 1937 eingeführten Melde­
pflicht der Gerichte gegenüber der GESTAPO die meisten Verurteilten nach 
verbüßter Haft von der GESTAPO verhaftet wurden, um ins Konzentrationslager 
abgeschoben zu werden (was de faclO den Tod bedeutereS8 ), so kann mit Fug und 

Recht behauptet werden, daß der Volksgerichtshof von Anfang an eine Vemich­
tungsmaschine des NS-Regimes war, deren Juslizform allS legitimationsgründen 
nach außen hin kosmetisch aufrecht erhalten wurde. 
Wieso tat sich nun die bundesdeutsche Justiz in der Vergangenheit so schwer, den 
Volksgerichrsho( als das zu brandmarken, was er nun einmal war? Den Schlüssel :c.ur 

Beantwortung dieser Frage liefert Wagner, der 1974 seiner umfangreichen Untersu­
chung über diese InStitution folgende Schlußbetrachtung anfügte: 

- Ihm (dem Volksgcnchtshof, d. Verf.) waren Aufgaben zuged~cht, die der übrigen JUStl:t nur 
in begrenz tem Umfange überlassen wurden. Gerade deshalb darf der Volksgerichlshof -
ungeachtel seincr Einfügung in das Gefüge der Gerichtsverfassung und seiner Täligkeit in den 
Fonnen der Slrafverfahrcnsordnung - nicht als eigentliches Juslizorgan angesehen werden . ... 
D,e Emwiduung, die Täligkeil und die EntscheIdungen des VolksgerichlShofs fügen sich weit 
mehr dem so vielfarbigen polilischen Mosaik des Regimes denn dem der eigentlichen Justiz 
ein. Das bedeulel eIne nicht unwesent.lichc Entlastung der JUSHZ Im Ganzen, vermag aber die 
Entar1Ung nIcht zu rechdemgen, die Recht und Gesetz durch den VolksgcnchlShof erfuhren , 
und das Ausmaß der Zerstörung des Rechtslebens durch ihn nicht wledergutzumachen._ " 

Bereits Ende der loer Jahre hatte Schom den Richtern des Volksgerichtshofs eine 
~verbreeherische Oustiz), mit der die Richterschaft der sonstigen Gerichte nicht 

belastet werden darf«, attestiert.60 

Wagner, Schorn und andere61 m:lchten den Versuch, den Volksgerichtshof aus der 
NS-Justiz auszugrenzen . Er wird quasi geopfen, um die übrige Justiz der NS-Zeil 

S 4 Ebend., ~ 6 ( S. 1-

f! An. /IJ § I 11 d, ... Geselle. vom '4· 4. 19H. 
16 Vgl. HillMmelrr (Fn . l). S. lj . 

S 7 Vgl. Gribbohm (Fn . H), S. S S (s 8). 
S 8 Vgl. Moyer (Fn . 44), S. I J S (11 J). 
19 Vgl. Wagner (Fn. ~1), S. 86}. 
60 Vg). Schom (Fn. 46), S. 68. 
61 So hleh beISp,els",.,," de r d .m.Jige Berliner Ju",ncn~lor Oxiord am 18.4 . 1984 Clne Redl: anlößli.h der 

Emhüllung emu un K. mme'1:wchl zu Ehren des ehemaligen Chefrlehlcrs d~ Heeres und Wider­
standSkämpfers Or. Sack .ufgeSldlten Gedmkllfel, In der CI au.fUhtlc: ~D.s Sild der deu!.>chen JUSUl': 
w'hrend der WjUkurhemch.1r du Na(lonaJsoZlali"en ist In der Öffentl ichkeu weithin von der 
Sehreckensfigur eInes Ro t",d Frels!er geprägt . K,rI S,ck hmgegen . .. ver'ndrtl/! d ieses Bild ; cr IntL UM 
aus dcr G~schlch,c als "In M.nn enlgegen, des .. n Veran,wonungsDewußtseltl, dessen Guccbugkcll'­
sinn und dessen Freihelulieb. d~r Tyrann" Widers'>nd lelSlC" und der c'ne r rochtssla,tlichcn Jusuz 
zum Vorbild dienen kann .• Vgl. dazu . Oer T.gesspiegd ., vom '9. 4. '984 • • F.;ne Gedenktafel wlder­
spnch, dem ßundesgenchtshof... 

J9 
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4° :lUS dem Kreu:deuer der Kritik zu oehmen. Ein Unterfangen, das die bundesdeut­
sche Justiz nicht nachvollziehen mochte . Zu oHensichrlich war, bei allen Unrer­

schieden, die Einbettung des Volbgerichtshofs in die Ges:lIntjusriz. Dies soll an drei 
Beispielen verdeutlicht werden. Was die Personalrekrutierung ~nbelangt, so kamen 

die Richter der Sondergerichte und des Volksgenehtshofs ausschließlich :lUS der 

ordentlichen Gerichtsbarkei1.6l Man wurde zu ihm 3bgeordnel und von dort wieder 

zurückberufen, wobei eine Rotation nach fünf Jahren vorgesehen war.6j Was die 

gesetzl iche Grundlage betrifft, fällte er die Mehrzahl seiner Todesurteile in Anwen­

dung der Kriegssonders[r~frechtsverordnung aus dem Jahre 1939/' die auch Instru­
ment der Sondcr- und Militarrichter war. Allein die Militärgcrichtsbarkeit verur­

teilte etwa 11 JOO Soldaten zum Tode, während die Militärjustiz des Ersten Wch­

krieges I jO Todesurreile aussprach.6! Auch in bezug auf die Gesetz.esauslegung 

stand der Volksgerichtshof nicht allein auf weiter Flur. Am Beispiel des T:lIbc­

mndSlJlerkmals der "Öffentlichkeit« bei der W<":hrkraftzersetzung (§ 5 KSt VO) 

wird ersichtlich, wie die obersten Strafgerichte, Reichskriegsgericht, Reichsgencht 

und Volksgerichtshof, in Interprelationcn, cli<": allen herkömmlichen Auslcgungsre­

geln Hohn sprachen, konkurrierten; letztlich mit dem Ergebnis, daß selbst der 
geäußerte Zweifel am ,Endsieg, unter vier Augen bestrafe werden konntc. 66 

DIese Beispiele mögen zur Verdeutlichung der Verflechtungen zwischen Volksge­
richtshof, Sondergerichten, Milirärgerichten und ordentlichen Gerichten genügen. 

Sie konnen erklären, wieso eine durch personelle Kontinuität gepragre Nachkriegs­

justiz den VoJksgerichtshof-Richcer Rehse freisprechen mußte. Es war ein Frei­

spruch für den gesamren Berufsstand. Eine Verurteilung Rehses barg die Gefahr in 

sich, eine L;\wine ausz.ulösen, "die auch Sondcrrichrcr und Mitglieder von Standge­

richten edaßt und womöglich auch vor Mitgliedern des Reichsgerichts nicht h.üte 
aufgehalten werden können«.67 

Was hindert nun :lbcr die Ermicrlungsbehörde Anfang der Soer J:lhre duan, die 

historische Wirklichkeit anzuerkennen) 

1m Gegensarz zur Strafverfolgung lIon NS-Verbrechen insgesamt durch Staatsan­

waltschaften und Gerichte kann den unminelb;tr beteiligten Staatsanwälten dieses 

Verfahrens ein Mangel an 'gulem Willen< nichl unterstellt werden .~8 Der Grund 

hierfür ist vielmehr darin 7. U sehen, daß die Staatsanwaltschaft die klassischen 

rechtlichen Bewältigungsmusrer. die die RoHe der NS-Jusriz überwiegend falsch 

wiedergeben, nachvollzieht. Das hier maßgebliche RechtfertigungsargumL'nt besagt, 

daß die große Masse der Urteile der NS-Zeit auch vorher bzw. heute wieder so 
gefällt werden können, während nur ein kleiner Teil der Urteile der damaligen Zeit­

quasi die EXl'.esse - als typisch nacionalsoz.ialistische Rechtsprechung anzusehen 
sind .<-9 Damit soll sugr.;eriert werden, daß nicht die JustIZ insgesamt 111 das NS­

System integriert war, sondern daß lL'diglich eine kleine Minderheit irregelclIcter 

61 Vgl. Gr,bbohm (Fn . 44 ). 5· 5 S (sS). 
6) Vgl. Rei!nrr. InslLlUllonen cl<> b..<d",,, .' chrn R~,hlSsYSl<ms, ,no R~ilncr. Dos R.,ht des Un ... :ch<SSl~ll",. 

'9&,.5 .• , (,S). 
64 KStVO (RGHI. I, S. (417). 
6S Vgl. Messerschm.d •. Deu.s eh~ lil i,;,i rgench"blrkfLl Im Zwcllen Weltknc •. 10 : Die F«ihea des 

Andaen , r,slscnr,[, {ur M,fI.Jn Hirsch, '961, S. I, I (11 ,I. ) 
66 Vgl. Rüp'ng (Fn . 4). S, 8'5 (SI7), 
67 Vgl. Müller. Die Verwendu"s de, R""hlSbcLlgUTIgSlatbcslandc, ?U po litischen Zw",k,·n. In ; KJ 199~. 

S. 1'9 (14 1). Den ord.ndi"hen Geneht<n werden 16 000 ·IOdesurui! • • ngtl ' <lN. 
68 Hingegen 1St für d .. Bundesrcb,erung die Ge, eh,ch le der N$-Prozesse eine . GeseiHehl < dc~ gu t('n 

Wi llens <. Di.,~ F,-s(Slcllung , .. ""mt von Rückerl, , ul den SIch d ie BundesregIerung ,"sdrüdd ich 
bnll:ht; vgl. Frankcnbtrg. Di,' NS-juslI z vor cl" n Gm,hlen der Bu,:desrcpubl ik. Eine G .. , ßr Anl"b" 
Im Bundestag, 111 : Kj 19S7. S. 88 (98) . 

69 Vgl. ]\"ifner, jurr.ten Im N.ll1onalsoz l .ll ism " ,~ , on: ZRP HiS J, S. I J. 
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Juristen ... dcren Rechrsanwendung sich prinzipiell und deutlich von der großen 
Anzahl .ordentlicher' juristischer BerufsLätigkeit« unterschied, kollaboricrteJo 

Als inhaltliches Kriterium zur Qualifizierung lypisch nationalsozialistischer Ge­

setzgebung und RecJHsprechung werden dabei im wesenrlichen der Antisemitismus 

und die rohe Gesinnung herangezogen . Hingegen bleiben die für den Volksgcrichts­

hof einschlägigen Vorschriften des Sonderstrafrechts, vor allem über Hochverrat. 

Landesverrat und Wehrkr,llt:r.crSctzung, "wie zahlreiche Jndere Bestimmungen 

unverdächtig. dic auf ältere Entwürfe zurückgehen oder dem allgemeinen. nicht 

typisch nationalsozialistischen Ziel wirksamer Verbrechensbekämpfung verpflichtel 

sind «J ' Sie ~sLOßen nicht an gleichsam ,narurrechdiche. Grenzen staatlicher Norm­

setzung wie die Rassengesetze. der Erlaß über die heimliche Tötung Geisleskranker 

oder der für die Totung von Descrteuren einschlägige ,Karas[rophenbefehl,~J' Die 

Gültigkeit der NS-Rechlsordnung bz~v. des NS-Sonderslrafrechts wird also grund­
sätzlich nicht in Fragc gcsrellt. Für die Strlfgerichte der Bundesrepublik. allen voran 

den BGH, stand somit nur noch ;10, die ' nationalsozialistischen Exzesse. von der 

.reclusstaatliehen Normalität< zu Irennen / ) Und die wenigen ,Exzesse" die nach 

dieser Zerlegung ubrig blieben. wurden dann unter Hinweis auf die vermeintliche 

Bindung an das Gesctz (.Gesclzcspositivismus-Schuldlhese,) und die angebliche 
Unterdrückung dcr Justiz durch die NS-Führung (,Lenkungsthcse,) zu elltschuldi­

gcn versucht.7l Mit dem Ergebnis. daß am Ende SielS die s[r~frcchtliche Un\,erant­

wortliehkeit der belasreten Richter und Staatsanwälte festgescellt wurde. 

So machte sich die Staatsmwaltschaft , diesen rechtfertigenden Versatzsrucken [01-

gend, auf dic Suche nach den ,Exzessen, des VGI-:I. um zu dem Zirkelschluß zu 

gelangen, daß der VGH erst mit Freisler, dessen rohe Gesinnung unJ Brutalität ja 
offenkundig war, zum Scheingericht wurde. dessen U neile als nichtig zu bewerten 

sind . 

4. ErgebnIS 

Auch Anfang der Soer Jahre hat die Möglichkeit bestanden, ehemalige Angehörige 

des Volksgerichtshof zur strafreclulichen Vcranrwonung zu ziehen. Der Nachwcis, 

daß er von Anfang an cin Scheingerichl war, hälle relativ mühelos erbracht werden 

können. Eine andere Frage iSI . ob bei umgehender Anklageerhebung in besonders 

krassen Fallen noch bis Prozeßende verhandlungsfähigc Angekbgtc angetroffen wor­
den wären . Die Vorgehemweisc der Staatsanwaltschaft, die das hohe Alter der Be­

schuldigten außer acht ließ, mußte jedoch zwangsläufig zur Ergcbnislosigkeit der 

Ermittlungen führen. Dabei trifft der Vorwurf. die Staatsanwaltschlft habe sich für 

die ,biologischc< Lösung. d. h. das Versterben der ßeschuldigten vor Abschluß der 
Ermirtlungen, entschieden, nur zum Teil zu. Und zwar insoweit, als sich die Sraatsan­

wahschaft darauf versteift hattc, den gesamten Talkomplcx aufzuklären, allStaH eine 

Aufreilung in mehrere Einl.c1verfahren vorzunehmen. um so in eklatanten Fällen rasch 

Anklage erheben zu können . Stärker ins Gewicht fällt vielmehr, daß die Staatsanwalt­

schaft dem Volksgerichtshof lediglich für die Ära Freislcr die Gerichtseigenschaft 

abzusprechen vermochte, so daß alle seine ehemaligen Angehorigen, die don vor 
August t942 tätig waren, auch bei Verh~ndlllngsfähigkci[ straffrei geblieben lVären. 

70 Eben<!a, 5.18. 
71 Vgl. R Ül'mg (Fn. ü ), 5.8'1 (8 16). 
)2 Ebcnd •. 
7; Wekhe Blüten <.li .s.' krlmpflllitc Auf teilu ng m,nehm.1 trieb, nI .Kh, elnC' Entschtld ung d.s Bund~,di,YI­

pli"'fhofs deu" ;ch (ßDHE 2. '74), wo Sic h dlS Gencht 2ul die Suche noch dem ,w htsS[",dichen Teil 
des Hi" ergrußes begibt. 

74 V~I. F,ngm,nn, ('osch"u"h. just ,z., orl : f angm"nn! !'. cc!. (l'n j), S. '7 (18). 
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